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Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen 
Abtretungserklärung 

Vers. des Unfallgegners:       

Versicherungsscheinnummer:        

Schadennummer:       

Versicherungsnehmer:             

(Unfallgegner)       

       

Kennz. des Unfallgegners:       

Schadentag / Schadenort:                          /       

Name des Geschädigten:             

       

       

Gutachten-Nr.:       

 
 
Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu. Zur Beweissi-
cherung sowie zur Feststellung meiner Schadenersatzansprüche habe ich das oben genannte Sachverstän-
digenbüro mit der Begutachtung der Unfallschäden beauftragt. 
 
Hiermit trete ich meinen Schadensersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des 
Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich erstrangig erfül-
lungshalber gegen den Fahrer, den Halter und die Haftpflichtversicherung des unfallbeteiligten Fahrzeuges  
an das o.g. Sachverständigenbüro ab. 
 
Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an das 
o. g. Sachverständigenbüro zu zahlen. Ich bin damit einverstanden, dass das Original Gutachten direkt an 
die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers gesendet wird. 
 
Das o.g. Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und 
die erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche auf Erstattung der Sachverständigenkosten gegenüber den 
Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen.  
 
Durch diese Sicherungsabtretung werden die Ansprüche des o.g. Sachverständigenbüros aus diesem Ver-
trag gegen mich nicht berührt. Ich verpflichte mich, selbst für die Geltendmachung meiner Schadenersatzan-
sprüche Sorge zu tragen. Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen Bezahlung der Sachverständigen-
kosten verpflichtet bin, wenn und soweit die Haftpflichtversicherung des unfallbeteiligten Fahrzeuges keine 
oder nur teilweise Zahlung leistet. 
 
 
 
      
 
Datum                 Unterschrift des Geschädigten  


